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RS OGH 1989/4/11 5Ob22/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1989

Norm

WEG 1975 §14

WEG 1975 §15

WEG 1975 §26

Rechtssatz

Der Ausspruch, ASt und AG seien als Wohnungseigentümer gegenseitig verp6ichtet, eine bestimmte Sanierungsarbeit

durchführen zu lassen, ändert nichts daran, daß diese Sanierungsarbeit eine Angelegenheit bleibt, in der die Mehrheit

der Miteigentümer bzw der Verwalter tätig zu werden hat; das jedem Miteigentümer in § 15 Abs 2 Z 2 WEG

eingeräumte Recht besteht ohne Rücksicht auf eine Entscheidung gemäß § 15 Abs 1 Z 1 WEG in Verbindung mit § 26

Abs 1 Z 3 WEG.
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